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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen und / 

oder Munition 
 

� in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes (§ 29 WaffG) 

� aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in andere Mitgliedstaaten (§ 30 WaffG) 

– nur gewerbsmäßige Waffenhersteller/herstellerin oder Waffenhändler/händlerin – 

 

1. Versenderstaat 

 

 

 

1. Versendende Person 
 

 � Privatperson   � Waffenhändler/händlerin 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum                                  Geburtsort 

 

 

Personalausweisnummer           ausgestellt am 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Anschrift (Sitz der Firma) 

 

 

Telefonnummer                                          Fax 

 

 

E-Mail 

 

2. Empfängerstaat 

 

 

2. Empfangende Person 
 

� Privatperson   � Waffenhändler/händlerin 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum                                  Geburtsort 

 

 

Personalausweisnummer           ausgestellt am 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Anschrift (Sitz der Firma) 

 

 

Telefonnummer                                          Fax 

 

 

E-Mail 

Eingangsvermerk 
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5. Beschreibung der Waffen / Munition            Anlage:  � ja  � nein 

 

 

Lfd. 

Nr. 

 

 

Kate- 

gorie 

 

Anzahl/Art 

 

Fabrikat/Modell 

 

Kaliber 

 

Sonstige 

Merkmale 

 

CIP Prüf- 

zeichen 

ja / nein 

 

Herstellungs- 

Nummer 

        

        

        

        

        

        

 

 

 
 

6. Angaben über die Versendung 

 

 

Beförderungsmittel (Spedition / Anschrift) 

 

 

Tag der Absendung 

 

 

Voraussichtlicher Ankunftstag 

 

 

 

7. Nur ausfüllen bei Verbringen IN die Bundesrepublik Deutschland 

Angaben zur waffenrechtlichen Erlaubnis nach dem WaffG 
 

Für die unter Nr. 5 genannten Schusswaffen / Munition ist die empfangende Person (Nr. 4) im Besitz 

folgender Erlaubnisse: 
 

 Erlaubnis    Nummer    ausgestellt am    ausgestellt durch    ggf. gültig bis  
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8. Nur ausfüllen bei Verbringen AUS der Bundesrepublik Deutschland: 

Angaben zur erforderlichen Erlaubnis des Empfängerstaates 

 

Für das Verbringen oder Verbringenlassen der unter Nr. 5 bezeichneten Schusswaffen/Munition in 

den Empfängerstaat (Nr. 2) 

� Wurde die vorherige Zustimmung des Empfängerstaates erteilt (Kopie dabei) 

� Ist die vorherige Zustimmung des Empfängerstaates nicht erforderlich (Nachweise beigefügt) 

Der sichere Transport wird durch 

� mich 

� folgende berechtigte Person gewährleistet _________________________________________ 

 

 

 

 

8. Antragsstellende Person (falls von Feld 4 abweichend) 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Firma 

 

 

Anschrift 

 

 

 

Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. Ich versichere, dass kein straf-

rechtliches Verfahren gegen mich anhängig ist bzw. war, dass die Versagung einer Erlaubnis zum 

Verbringen von Schusswaffen und/oder Munition zur Folge haben könnte. 

 

______________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der antragstellenden Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


